








Er ist sich darin einig, dass es eines koordinierten 
Vorgehens auf europäischer und internationaler 
Ebene bedarf, um in Zukunft neue Wachstumsquellen 
zu erschließen und das Beschäftigungsniveau anzu-
heben. Der Europäische Rat sieht den Beratungen 
über eine neue europäische Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung im Rahmen der bevorstehenden 
Überprüfung der Lissabon-Strategie erwartungsvoll 
entgegen. 

29. Da davon auszugehen ist, dass die Beschäfti-
gungslage in Europa sich weiter verschlechtern wird, 
darf das politische Engagement für eine aktive Ar-
beitsmarktpolitik nicht nachlassen. Um langfristig ein 
hohes Beschäftigungsniveau und tragfähige öffentli-
che Finanzen zu gewährleisten, müssen Maßnahmen 
getroffen werden, mit denen die Anbindung an den 
Arbeitsmarkt unterstützt und verhindert wird, dass 
hohe Arbeitslosigkeit zu einer dauerhaften Erschei-
nung wird. Die Teilhabe am Arbeitsmarkt ist Voraus-
setzung für Wirtschaftswachstum, für das soziale und 
wirtschaftliche Wohlergehen des Einzelnen und für 
einen stärkeren sozialen Zusammenhalt in Europa. 
In dieser Hinsicht sollte auch eine aktive Politik im 
Bereich der sozialen Eingliederung und des Sozial-
schutzes angestrebt werden. Die Europäische Union 
kann hierzu beitragen, indem sie Zusammenarbeit, 
Koordinierung und gegenseitiges Lernen fördert.

30. Der Europäische Rat erinnert an seine Schluss-
folgerungen vom Juni 2009 hinsichtlich der Verbesse-
rung des Aufsichtsrahmens in der EU und stellt fest, 
dass es auf der Tagung des Rates vom 20. Oktober 
2009 weitgehende Einigung über die zwei Rechtset-
zungsvorschläge (Entwurf einer Verordnung und 
Entwurf eines Beschlusses des Rates) zur Einsetzung 
des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
für die Finanzaufsicht auf Makroebene gab. Der 
Europäische Rat ersucht den Vorsitz nachdrücklich, 
das entsprechende Verfahren mit dem Europäischen 
Parlament in Bezug auf den Verordnungs- und den 
Beschlussentwurf einzuleiten. Der Europäische Rat 
würdigt die bisher erzielten Fortschritte und bekräf-
tigt, dass die Arbeiten zur Einsetzung der Europäi-
schen Finanzaufsichtsbehörden für die Finanzaufsicht 
auf Mikroebene zügig fortgesetzt werden müssen, 
damit eine allgemeine Ausrichtung zu diesen Vor-
schlägen erreicht werden kann. Der Europäische 
Rat fordert den Rat dringend auf, weitere politische 
Beratungen zu führen und bis Dezember 2009 eine 
Einigung über ein Gesamtpaket für eine neue Struktur 
der Finanzaufsicht in der EU herbeizuführen. Der 
Europäische Rat wird diese Frage auf seiner nächsten 
Tagung erörtern.

31. Der Europäische Rat fordert rasche Fortschritte 
bei der Verstärkung des Regelungsrahmens für die 

Der amtierende Präsi-
dent des Europäischen 
Rates, der schwedi-
sche Premierminister 
Fredrik Reinfeldt, vor 
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Javier Solana, Hoher 
Vertreter für 
die Gemeinsame 
Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP). 

Rechts: 
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Verhütung, das Management und die Bewältigung 
von Finanzkrisen und bei der Entwicklung eines 
umfassenden EU-weiten Rahmens für eine enge-
re Koordinierung der Strategien zur Sicherung der 
Finanzmarktstabilität, wobei der Fahrplan, über den 
der Rat am 20. Oktober 2009 Einigung erzielt hat, 
einzuhalten ist.

32. Der Europäische Rat begrüßt in diesem Zusam-
menhang die Ergebnisse des G20-Gipfeltreffens 
in Pittsburgh, insbesondere hinsichtlich der Ausar-
beitung eines Rahmens für ein kräftiges, nachhaltiges 
und ausgewogenes Wachstum sowie der Weiter-
führung der Arbeit an einer Charta für nachhaltiges 
Wirtschaften. Er begrüßt ferner die Verpfl ichtung, 
Maßnahmen zur Stärkung des internationalen Finanz-
aufsichts- und -regelungssystems, einschließlich 
einer Reform der internationalen Standards für 
Vergütungen und der Verständigung auf einheitliche, 
globale und qualitativ hochwertige Rechnungsle-
gungsstandards, zu ergreifen. Der Europäische Rat 
betont, dass im Hinblick auf den Rahmen für ein 
kräftiges, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum 
der IWF und die G20 dem institutionellen wirtschafts-
politischen Szenario der Europäischen Union und des 
Euro-Währungsgebiets insgesamt in vollem Umfang 
Rechnung tragen müssen. Er ruft den Rat und die 
Kommission auf, für eine gründliche Vorbereitung 

künftiger G20-Treffen durch die Europäische Union 
Sorge zu tragen.

33. Der Europäische Rat begrüßt die seit Januar 
2009 erzielten Fortschritte bei den Energieinfrastruk-
turen und -verbundnetzen sowie den Krisenmecha-
nismen, die in dem Bericht des Vorsitzes dargelegt 
sind (Dok. 13068/2/09). Er ersucht die betreffenden 
Akteure, die in dem Bericht beschriebenen nächsten 
Maßnahmen dringend durchzuführen, insbesonde-
re was den Entwurf einer Verordnung über sichere 
Erdgasversorgung anbelangt, der so bald wie möglich 
angenommen werden sollte.

34. Der Europäische Rat begrüßt die Initiativen der 
Kommission zur Stabilisierung des europäischen 
Milchmarkts, mit denen diese dem Ersuchen des Eu-
ropäischen Rates vom Juni 2009 nachkommt. Dabei 
nimmt er den Vorschlag der Kommission zur Kennt-
nis, die dringendsten Liquiditätsprobleme des Sektors 
durch die Mobilisierung von 280 Millionen Euro aus 
dem Haushaltsplan für 2010 zu mindern. Der Europä-
ische Rat ruft den Rat auf, weiterhin an einer Lösung 
der Probleme des Milchsektors zu arbeiten. Er nimmt 
zur Kenntnis, dass die Kommission eine hochrangige 
Gruppe eingesetzt hat, die mit der wichtigen Aufgabe 
betraut ist, über mittel- und langfristige Perspektiven 
zu beraten. 
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IV. Strategie der Europäischen 
Union für den Ostseeraum

35. Der Europäische Rat nimmt die EU-Strategie für 
den Ostseeraum an und billigt die Schlussfolgerungen 
des Rates zu diesem Thema (Dok. 13744/09). Diese 
Strategie bildet einen integrierten Rahmen für die 
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen, wie 
z.B. der drängenden Umweltprobleme im Ostseeraum, 
und für einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der 
Region und zu ihrem sozialen und territorialen Zu-
sammenhalt sowie zur Wettbewerbsfähigkeit der EU.

36. Der Europäische Rat fordert alle einschlägigen 
Akteure auf, rasch zu handeln und für eine uneinge-
schränkte Umsetzung der Strategie zu sorgen, die ein 
Beispiel für eine makroregionale Strategie darstellen 
könnte. Er ersucht die Kommission, dem Rat bis Juni 
2011 einen Fortschrittsbericht vorzulegen.
 

V. Einwanderung und Asyl

37. Der Europäische Rat begrüßt die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Maßnahmen, die er auf seiner Ta-
gung im Juni 2009 bezüglich der illegalen Einwande-

rung im Mittelmeerraum bestimmt hat. Es bedarf nach 
wie vor einer entschiedenen europäischen Reaktion, 
die von Entschlossenheit, Solidarität und gemeinsa-
mer Verantwortung getragen ist und im Einklang mit 
dem Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl 
und dem Gesamtansatz der EU zur Migrationsfrage 
steht. Er ruft dazu auf, weiterhin konzertiert zu han-
deln, um dieses Problem umfassend anzugehen und zu 
verhindern, dass es erneut zu tragischen Vorfällen auf 
See kommt.

38. Der Europäische Rat nimmt die Einleitung 
des Pilotprojekts für die freiwillige Aufnahme von 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz 
aus Malta zur Kenntnis, und fordert dringend dazu 
auf, dass noch mehr Mitgliedstaaten sich an dem 
Projekt beteiligen. Er stellt außerdem fest, dass gute 
Fortschritte bei der Errichtung des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen erzielt worden 
sind, und fordert, dass vor Ende 2009 eine Einigung 
erzielt wird. Darüber hinaus nimmt er die laufenden 
Bemühungen zur Verbesserung der Arbeitsweise von 
FRONTEX zur Kenntnis. Er begrüßt die Aufnahme 
des verstärkten Dialogs mit der Türkei über Migration 
und ruft im Einklang mit seinen Schlussfolgerungen 
vom Juni 2009 dazu auf, rasch konkrete Maßnahmen 
zu treffen, insbesondere hinsichtlich der Rücküber-
nahme und der Grenzkontrollen.
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39. Eine breit angelegte, vorausschauende und umfassen-
de Migrationspolitik der EU, die im Einklang mit dem Völ-
kerrecht steht, ist die Grundlage für nachhaltige mittel- und 
langfristige Maßnahmen zur Steuerung der Migration. Dies 
wird sich in dem mehrjährigen Stockholmer Programm 
widerspiegeln, das im Dezember angenommen werden soll.

40. In diesem Zusammenhang verfährt der Europäische 
Rat wie folgt:

n Er fordert zusätzliche Anstrengungen zur Annahme, 
Umsetzung und Bewertung von Instrumenten zur weiteren 
Verwirklichung des Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tems, das der Frage der internen Sekundärmigration sowie 
der Notwendigkeit einer spürbaren und wirksamen Soli-
darität mit Mitgliedstaaten, die einem besonderen Druck 
ausgesetzt sind, Rechnung trägt;

n er fordert eine Stärkung der operativen Kapazitäten von 
FRONTEX sowie Fortschritte bei der Weiterentwicklung 
der Agentur und ersucht die Kommission, Anfang 2010 
entsprechende Vorschläge vorzulegen. Dieser Stärkung 
könnten folgende Elemente zugrunde liegen:
I) die Ausarbeitung klarer gemeinsamer operativer Verfah-
ren mit eindeutigen Einsatzregeln für gemeinsame Opera-
tionen auf See, wobei gebührend darauf zu achten ist, dass 
hilfsbedürftige Personen aus gemischten Migrationsströ-
men völkerrechtlichen Schutz erhalten;
II) eine intensivere operative Zusammenarbeit zwischen 
FRONTEX und den Ursprungs- und Transitländern;
III) die Prüfung der Möglichkeit des regelmäßigen, von 
FRONTEX fi nanzierten Charterns von Sammelfl ügen zur 
Rückführung;

n er ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Umsetzung des Gesamtansatzes zur Migrationsfrage zu be-
schleunigen und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf 
die strategische und wirksame Anwendung des Ansatzes, 
einschließlich der regionalen Schutzprogramme, zu legen. 
In diesem Zusammenhang wird es entscheidend sein, die 
effektive Nutzung aller bestehenden einschlägigen Finanz-
instrumente sicherzustellen;

n er ruft den Vorsitz und die Kommission auf, den Dialog 
mit Libyen über die Steuerung der Migration und über die 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung, der auch die 
Zusammenarbeit auf See, die Grenzkontrolle und die Rück-
übernahme einschließt, zu intensivieren;

n er unterstreicht die Bedeutung von Rückübernahmeab-
kommen als Mittel zur Bekämpfung der illegalen Einwan-
derung.

SICH BEWERBEN

 

Oben: Jerzy Buzek, Präsident des 
Europäischen Parlaments, bei 

der Abschlusspressekonferenz. 
Unten: Blick in den Pressesaal
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VI. Außenbeziehungen

41. Der Europäische Rat billigt die Schlussfolgerun-
gen des Rates vom 27. Oktober 2009 zu Afghanistan 
und Pakistan und begrüßt die Annahme des Plans für 
ein verstärktes Handeln der EU in der Region. Der 
Aktionsplan wird die zivilen Kapazitäten der staatli-
chen Institutionen in Afghanistan und Pakistan stär-
ken. Die Europäische Union ist nun in einer besseren 
Position, um auf die Herausforderungen in der Region 
zu reagieren.

42. Die EU begrüßt die Arbeit der Wahlinstitutionen 
in Afghanistan zur Sicherstellung der Glaubwürdigkeit 
des Wahlverfahrens. Der Europäische Rat betont, dass 
die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen glaub-
würdig, integrativ und sicher sein und den Willen des 
afghanischen Volkes widerspiegeln muss. Der Euro-
päische Rat bekräftigt sein Vertrauen in die Führungs-
rolle der Vereinten Nationen bei der Koordinierung 
der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft in 
Afghanistan.

43. Der Europäische Rat teilt die Besorgnis angesichts 
der sich verschlechternden Sicherheitslage in Pakis-
tan und unterstützt die Regierung Pakistans in ihren 
Bemühungen, die Kontrolle über sämtliche Gebiete des 
Landes auszuüben. Die Europäische Union ist bereit, 
die betroffene Bevölkerung zu unterstützen.
 

ANLAGE I

PROTOKOLL ÜBER DIE ANWENDUNG 
DER CHARTA DER GRUNDRECHTE 
DER EUROPÄISCHEN UNION
AUF DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitglied-
staaten der Europäischen Union –

in Kenntnis des Wunsches der Tschechischen Republik,

in Anbetracht der Schlussfolgerungen des Europäi-
schen Rates –

sind über folgendes Protokoll übereingekommen:

VI. AUSSENBEZIEHUNGEN VI. AUSSENBEZIEHUNGEN ANLAGE I + ANLAGE II
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SICH BEWERBEN

Artikel 1

Das Protokoll Nr. 30 über die Anwendung der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen 
und das Vereinigte Königreich fi ndet Anwendung auf 
die Tschechische Republik.

Artikel 2

Der Titel, die Präambel und der verfügende Teil des 
Protokolls Nr. 30 werden so geändert, dass sie in der 
gleichen Weise auf die Tschechische Republik Bezug 
nehmen wie auf Polen und auf das Vereinigte König-
reich.

Artikel 3

Dieses Protokoll wird dem Vertrag über die Europä-
ische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union beigefügt.

ANLAGE II

LEITLINIEN FÜR DIE POSITION DER 
EU ZUR INTERNATIONALEN FINAN-
ZIERUNG DES KLIMASCHUTZES

1. Die EU BETONT, dass die Bewältigung des 
Klimawandels durch den Aufbau treibhausgaseffi zi-
enter und dem Klimawandel standhaltender Volks-
wirtschaften im gemeinsamen Interesse aller Länder 
ist und Grundlage für nachhaltige Entwicklung sowie 
Energieversorgungssicherheit sein wird. Damit sich 
ein Erfolg einstellt, sind ein entschiedenes Engage-
ment und Handeln aller Länder erforderlich.

2. Die EU WEIST ERNEUT DARAUF HIN, dass 
alle Länder mit Ausnahme der am wenigsten ent-
wickelten Länder einen angemessenen Anteil an 
den Kosten für die Bewältigung des Klimawandels 
übernehmen sollten. EINGEDENK der Schlussfolge-
rungen des Rates vom März 2009 sollten die Indus-
trieländer ihrer Führungsrolle gerecht werden und 
sich zu einer ehrgeizigen Verringerung der Emis-
sionen verpfl ichten und dabei über ihre bisherigen 
Zusagen hinausgehen. Die Entwicklungsländer, 
insbesondere die wirtschaftlich fortgeschritteneren 
Entwicklungsländer, sollten sich entsprechend ihren 

gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlich-
keiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten zu angemes-
senen Minderungsmaßnahmen verpfl ichten. Da diese 
Verpfl ichtungen Ansporn zu zusätzlichen Anstrengun-
gen sein werden, sollten sie mit einer wirksamen und 
effi zienten internationalen Kooperationsarchitektur 
und angemessener Unterstützung einhergehen. Die 
internationale Unterstützung sollte auch Hilfe bei der 
Anpassung an den Klimawandel bieten.

Angemessene Steuerung der Klimaschutz-
finanzierung

3. Die EU ERINNERT DARAN, dass die Finan-
zierung über den CO2-Markt und die internationale 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln darauf abstel-
len, durch wirksame und effi ziente Minderungs- und 
Anpassungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern 
zur uneingeschränkten Verwirklichung des Ziels des 
Kopenhagener Übereinkommens beizutragen. Dies 
erfordert einen effektiven und effi zienten institutio-
nellen Steuerungsrahmen, der im Vorfeld der Finan-
zierung entwickelt werden muss. Grundlage aller 
Anstrengungen sollten umfassende nationale Strate-
gien sein.

4. UNTER HINWEIS auf die Schlussfolgerungen 
des Rates vom März und Juni 2009 HEBT die EU 
HERVOR, dass der Steuerungsrahmen für die Finan-
zierung von Minderungsmaßnahmen als wichtigste 
Bestandteile Folgendes umfassen sollte:

n  Alle Länder – mit Ausnahme der am wenigsten 
entwickelten Länder – legen ehrgeizige und soli-
de länderspezifi sche Pläne für ein emissionsarmes 
Wachstum vor. Darin sollten sie ihre derzeitigen 
klima- und energiepolitischen Rahmenbedingungen 
beschreiben, einschließlich der Regulierungs- und 
Preispolitik. Die Industrieländer sollten ihre Pläne für 
die Umsetzung der gesamtwirtschaftlichen Redukti-
onsziele und für die zu leistende internationale Un-
terstützung darlegen. Die Entwicklungsländer sollten 
Angaben zu den von ihnen angestrebten Emissions-
trajektorien und -reduzierungen unterhalb der bei 
unveränderter Politik zu erwartenden Werte vorlegen, 
die Bereiche und Arten etwaiger Maßnahmen zu 
diesem Zweck benennen und ihre Erwartungen an die 
nationale und internationale Finanzierung darlegen.

n  Die länderspezifi schen Pläne sollten einer unab-
hängigen, internationalen technischen Bewertung 
unterzogen werden. Dies würde den Zugang zur 
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fi nanziellen Unterstützung für spezifi sche Maßnah-
men erleichtern.

n  Die Unterstützung spezieller länderspezifi scher 
Klimaschutzmaßnahmen (NAMA) auf Sektor- oder 
Programmebene würde aus vielen verschiedenen 
multilateralen und bilateralen Kanälen stammen. Eine 
kohärente und einheitliche Unterstützungsregelung 
würde auf der Messung, Meldung und Nachprüfung 
der Minderungsmaßnahmen beruhen und zwei glo-
bale Aufgaben erfüllen, nämlich die eines Registers 
und die der Abstimmung zwischen Unterstützung und 
Minderungsmaßnahmen:

- Maßnahmen, die nicht unterstützt werden, könnten 
auf nationaler Ebene nach international vereinbarten 
Standards gemessen und nachgeprüft werden; die 
Meldung sollte international erfolgen. Maßnahmen, 
die unterstützt werden und sich auf den CO2-Markt 
beziehen, sollten auf internationaler Ebene gemes-
sen, gemeldet und nachgeprüft werden. Durch die 
Messung, Meldung und Nachprüfung von unterstütz-
ten Maßnahmen könnte kontrolliert werden, ob die 
Finanzierung und die Maßnahmen konkrete Schritte 
in Richtung der vollständigen Erfüllung der Ver-
pfl ichtungen darstellen.
 
- Sämtliche Minderungsmaßnahmen würden in ein 
internationales Register aufgenommen. Die Pläne 
für emissionsarmes Wachstum und das Register der 
länderspezifi schen Klimaschutzmaßnahmen werden 
vollständige Transparenz in Bezug auf den Kontext 
gewährleisten, in dem die einzelnen länderspezifi -
schen Maßnahmen unterstützt werden.

- Eine Abgleichsfunktion, die Überblick und Orien-
tierungshilfe bietet und zur Informationsverbreitung 
beiträgt, stünde den Ländern, die Unterstützung für 
länderspezifi sche Klimaschutzmaßnahmen anstreben, 
und den Ländern und Institutionen, die Unterstützung 
anbieten, zur Verfügung. Dies würde die Abstimmung 
von Kompetenzen und Bedarf erleichtern und die 
Gesamtleistung steigern.

n  Die globale Steuerung sollte nach den Grundsät-
zen der Wirksamkeit, Effi zienz und Gerechtigkeit 
erfolgen. Die institutionelle Verankerung globaler 
Aufgaben muss auf einer eindeutigen Trennung 
zwischen politischer und operativer Ebene basieren, 
wobei Leitlinien auf politischer Ebene vorgegeben 
werden, die Beschlussfassung und Durchführung aber 
auf hochqualifi zierter technischer Ebene erfolgen 
muss. Beide Ebenen könnten sich durch international 

anerkannte Experten beraten lassen. Eine ausgewo-
gene Vertretung auf politischer Ebene ist erforderlich.

n  Etwaige Lücken und Ungleichgewichte bei der 
Finanzierung von Minderungs- und Anpassungsmaß-
nahmen sollten von einem geeigneten hochrangigen 
Gremium beobachtet und regelmäßig überprüft 
werden.

5. Um eine vollständige Transparenz der Gesamt-
leistungen zu gewährleisten, bedarf es einer Nach-
verfolgung auf internationaler Ebene. Diese erstreckt 
sich auf Folgendes: nationale Leistungen, Erwerb 
von Ausgleichszertifi katen und öffentliche Unterstüt-
zung in den Industrieländern sowie nicht unterstützte 
Leistungen, unterstützte Leistungen und auf einer 
Ausgleichsregelung fußende Emissionsminderungen 
in den Entwicklungsländern.

6. Es sollten Vorkehrungen für einen effektiven und 
geordneten Übergang von einem projektgestützten 
zu einem sektorgestützten CO2-Markt-Mecha-
nismus – insbesondere in den fortgeschritteneren 
Entwicklungsländern – getroffen werden. Dies ist 
unerlässlich, um eine praktikable Verwaltung der 
Ausgleichsgutschriften im Zusammenhang mit 
den zunehmenden CO2-Markt-Finanzströmen in 
die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer zu 
gewährleisten. Dies würde auch die Umweltwirk-
samkeit steigern und ließe den Entwicklungsländern 
einen breiteren Ermessensspielraum in Bezug auf 
die Technologien und politischen Strategien, die für 
Maßnahmen zum Erhalt von Gutschriften angewandt 
werden. Die Schwellenwerte für Gutschriften und 
die Ziele der sektorbezogenen Mechanismen sollten 
so ausgelegt sein, dass sie ehrgeizigen Eigenleis-
tungen entsprechen, die mit den jeweiligen Fähig-
keiten der einzelnen Länder in Einklang stehen. Die 
internationale Zusammenarbeit und ein System zur 
Überprüfung und Genehmigung der angestrebten 
Schwellenwerte und Ziele werden von entscheidender 
Bedeutung sein.

7. Die EU BETONT, dass mit der internationalen 
Finanzierung aus öffentlichen Mitteln auch die Maß-
nahmen zur Anpassung an den Klimawandel in den 
Entwicklungsländern, insbesondere den ärmsten und 
am stärksten gefährdeten Ländern mit begrenzten na-
tionalen Fähigkeiten, unterstützt werden sollten. Die 
Anpassungsproblematik sollte über von den einzelnen 
Ländern selbst gesteuerte Verfahren und Koordinie-
rungsmaßnahmen wirksam in die Entwicklungsstra-
tegien und in die einzelstaatliche Planung einbezogen 
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werden. Die fi nanzielle Unterstützung für Anpas-
sungsmaßnahmen würde sich auf diese einzelstaatli-
chen Strategien und Pläne stützen. Auf internationaler 
Ebene sollten allgemeine Leitlinien und Analysen 
bereitgestellt und bewährte Verfahren ausgetauscht 
werden. Die Entwicklungszusammenarbeit und die 
Bereitstellung von Investitionen im Rahmen der 
öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) sollten voll 
und ganz mit dem Aufbau von Volkswirtschaften, die 
dem Klimawandel standhalten können, im Einklang 
stehen, und alle wichtigen Akteure der Entwicklungs-
zusammenarbeit sollten gegebenenfalls Klimabelange 
in ihre Maßnahmen einbeziehen. Synergien bei der 
Umsetzung der internationalen Finanzierung des Kli-
maschutzes und anderer Hilfen für die Entwicklungs-
länder sollten umfassend genutzt werden, und bei der 
Umsetzung der internationalen Klimafi nanzierung 
sollten die vereinbarten Grundsätze für die Wirksam-
keit der Entwicklungszusammenarbeit angewendet 
werden. Auf die Erfahrungen bestehender Einrichtun-
gen bei der Bereitstellung von Hilfe in Entwicklungs-
ländern sollte in vollem Umfang zurückgegriffen 
werden. Auch die Berichterstattung über Fortschritte 
bei den Anpassungsmaßnahmen sollte von den Län-
dern selbst übernommen werden, und zwar in Form 
von verbesserten nationalen Mitteilungen.

Links: das Justus-Lipsius-Gebäude in Brüssel. 
Rechts: Nicolas Sarkozy, französischer Staatspräsident, 
mit Francois Fillon, dem französischen Premierminister
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Deckung von Zusatzkosten und private 
Finanzierung

8. Die EU HEBT HERVOR, dass die verfügbaren 
Finanzbeiträge im Laufe der Zeit entsprechend der 
Aufnahmefähigkeit, dem Gesamtumfang der Leistun-
gen und der Entwicklung und Umsetzung des tatsäch-
lichen Steuerungsrahmens aufgestockt werden sollten. 
Die Eigenleistungen der Entwicklungsländer sollten 
im Verhältnis zu ihrem Entwicklungsstand zunehmen 
und somit auch dem vorhandenen Emissionsminde-
rungspotenzial entsprechen. Unterstützung für Minde-
rungsmaßnahmen wird als Gegenleistung für konkrete 
Maßnahmen gewährt, die in einer ehrgeizigen Ge-
samtstrategie des Empfängerlandes niedergelegt sind.

9. Die Schätzung der Kommission zum Finanzbedarf 
für den Klimaschutz geht davon aus, dass die wirt-
schaftlichsten Maßnahmen durchgeführt werden. Die 
EU BETONT, dass das Niveau der Minderungsan-
strengungen auch dann aufrechterhalten werden muss, 
wenn nicht die wirtschaftlichsten Maßnahmen gewählt 
werden; die dadurch verursachten Zusatzkosten soll-
ten von den Stellen getragen werden, die entsprechen-
de Entscheidungen getroffen haben. 

Mittelfristig wird von allen Entwicklungsländern 
erwartet, dass sie bei den Minderungsmaßnahmen 
eigene Anstrengungen unternehmen, die einen direk-
ten wirtschaftlichen Nutzen bieten und unmittelbar zur 
nachhaltigen Entwicklung beitragen, einschließlich 
der Abschaffung von Subventionen für fossile Brenn-
stoffe und anderer Anreize für übermäßig emissions-
intensive Produktions- und Verbrauchsmuster. Eine 
Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten, die 
einen solchen politischen Wandel erleichtern, könnte 
erforderlich sein.

10. Alle Länder müssen private Finanzmittel er-
schließen, indem sie eine geeignete Politik verfol-
gen, die unter anderem Investitionsanreize fördert. 
Die EU ERKENNT in diesem Zusammenhang AN, 
wie wichtig gut funktionierende Finanzmärkte und 
angemessene wirtschaftliche Rahmenbedingungen in 
den Entwicklungsländern sind, da sie die Kreditver-
gabe für Investitionen in eine CO2-arme Wirtschaft 
ermöglichen; sie IST SICH BEWUSST, dass auch die 
Kreditgewährung durch internationale Einrichtungen 
eine Katalysatorfunktion haben kann.

11. Anreize für private Finanzierung entstehen auch 
durch die Entwicklung eines großen, liquiden CO2-
Marktes, dem robuste Handelssysteme mit einer festen 

Emissionsobergrenze (Cap-and-Trade-Systeme) in 
den Industrieländern, ein verbesserter Mechanismus 
für umweltverträgliche Entwicklung (CDM) und sek-
torbezogene Mechanismen für Emissionsgutschriften 
und den Emissionsrechtehandel für die Maßnahmen in 
den Entwicklungsländern zugrunde liegen.

12. Die EU IST SICH BEWUSST, dass der Aufbau 
und die Leistungsfähigkeit eines robusten CO2-
Markts davon abhängen, wie ehrgeizig die Minde-
rungsziele und die entsprechenden Emissionsreduk-
tionspfade in den Industrieländern ausfallen.

Mittelfristige internationale öffentliche 
Finanzierung

13. Die Finanzierung über den CO2-Markt sollte ge-
sondert überwacht und bewertet werden; mit Ausnah-
me des Erwerbs von Ausgleichsgutschriften, die nicht 
dazu verwendet werden, die quantifi zierten Emissi-
onsziele zu erreichen, kann diese Finanzierung nicht 
auf die Erfüllung der Verpfl ichtungen im Rahmen der 
öffentlichen fi nanziellen Unterstützung angerechnet 
werden.

14. Durch einen globalen Verteilungsschlüssel ließen 
sich die Finanzmittel insgesamt erhöhen, insbesondere 
aufgrund des Vertrauens in die gerechte Aufteilung der 
Mittel; zudem würde durch ihn die globale Eigen-
verantwortung gesteigert und den Entwicklungen der 
Weltwirtschaft Rechnung getragen. Gleichzeitig wür-
de er den Umfang der Unterstützung stabilisieren und 
eine Bezugsgröße vorgeben, an der sich die geleisteten 
Finanzbeiträge messen ließen. Die Entwicklungslän-
der wären Netto-Begünstigte eines solchen Schlüssels, 
und zwar abhängig davon, wie groß ihre Fähigkeiten 
und ihr Emissionsminderungspotenzial sind.

15. Die Länder sollten ihre Beiträge nach Maßgabe 
nationaler Prioritäten und im Einklang mit ihrem je-
weiligen Haushaltsrahmen und den nationalen Haus-
haltsgrundsätzen fi nanzieren. Möglicherweise ziehen 
die Länder dabei die Verwendung von Einnahmen 
aus speziellen Quellen in Betracht. Diese Einnahmen 
sollten als Beiträge im Rahmen des globalen Vertei-
lungsschlüssels anerkannt werden, sofern sich solche 
Beiträge eindeutig einem Herkunftsland zuordnen 
lassen.

16. Eine zuverlässige Messung, Meldung und 
Nachprüfung der Minderungsmaßnahmen, eine 
Überwachung und Überprüfung der Maßnahmen zur 
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Anpassung an den Klimawandel und eine regelmäßige 
Überprüfung sollten für eine bessere Einhaltung der 
internationalen Finanzzusagen sorgen.

17. Beiträge aus globalen Quellen könnten andere 
Beiträge aus öffentlichen Mitteln ergänzen und über 
globale Konten abgewickelt werden. Finanzströme, die 
über globale Konten abgewickelt werden, sollten über 
bestehende Einrichtungen gelenkt werden, damit die 
Unterstützung durchgeführt, ein Höchstmaß an Syner-
gien erreicht und die Verwaltungskosten begrenzt wer-
den. Solche Finanzmittel könnten vorrangig zur Schlie-
ßung von Lücken in der internationalen Finanzierung 
verwendet werden.

18. Die EU WEIST darauf HIN, dass im Hinblick auf 
die Maximierung der weltweiten Minderungsanstrengun-
gen und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen für alle Emissionsquellen dringend geeignete Regeln
 auf weltweiter Ebene für die Emissionen des interna-
tionalen Luft- und Seeverkehrs, die andernfalls keinen 
Regelungen unterliegen würden, festgelegt werden 
müssen. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO) bzw. die Internationale Seeschifffahrtsorgani-
sation (IMO) sind die geeigneten Foren für die Ausar-
beitung globaler Regelwerke auf der Grundlage der im 
UNFCCC festgelegten globalen Sektorziele, die eine 
fl aggenneutrale und nichtverzerrende Behandlung der 
einzelnen Sektoren ermöglichen und damit eine Verla-
gerung von CO2-Emissionen verhindern sollten; dabei 
sollten marktgestützte Maßnahmen herangezogen und 
die nationalen steuerpolitischen Zuständigkeiten beachtet 
werden. 

Darüber hinaus könnte ein Teil der potenziellen Ein-
künfte für Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungs-
ländern verwendet werden, um den unterschiedlichen 
Gegebenheiten und jeweiligen Fähigkeiten Rechnung zu 
tragen.

19. Es sollten umfassende Statistiken über die Finan-
zierung und Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen 
erhoben werden, wobei zur Überwachung der Finanz-
ströme in Entwicklungsländer – einschließlich der 
öffentlichen Entwicklungshilfe – vorzugsweise beste-
hende Berichtsmechanismen wie das OECD-DAC-Sys-
tem, die auf einer angemessenen Einbindung der Ent-
wicklungsländer basieren, genutzt werden sollten. Die 
Statistiken sollten völlig kohärent und transparent sein 
und somit dazu beitragen, dass etwaige Risiken für die 
Bemühungen um die Armutsminderung und die Ver-
wirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele erkannt 
werden.

Oben: Schwedens Premierminister, 
der amtierende Ratspräsident Fredrik Reinfeldt

Unten: Guido Westerwelle, zusammen mit seinem öster-
reichischen Amtskollegen Michael Spindelegger 
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ANLAGE III
ERKLÄRUNG ZU IRAN

Der Europäische Rat tritt nach wie vor uneinge-
schränkt für eine diplomatische Lösung des Problems 
des iranischen Nuklearprogramms ein und fordert Iran 
dringend zur umfassenden Zusammenarbeit hierbei 
auf. Der Europäische Rat zeigt sich weiter tief be-
sorgt darüber, dass Iran dieses Programm ausbaut und 
weiterhin versäumt, seinen internationalen Verpfl ich-
tungen nachzukommen. Die jüngste Entdeckung einer 
Urananreicherungsanlage in der Nähe von Qom hat 
diese Besorgnis verstärkt.

Der Europäische Rat fordert Iran nachdrücklich auf, 
die Anforderungen der Resolutionen des VN-Sicher-
heitsrates zu erfüllen und uneingeschränkt mit der 
IAEO zusammenarbeiten, damit alle noch bestehen-
den Probleme gelöst werden und das Vertrauen in den 
ausschließlich friedlichen Charakter des iranischen 
Nuklearprogramms wiederhergestellt wird.

Der Europäische Rat appelliert ferner an Iran, sich mit 
der IAEO auf die Regelung für die Versorgung des 
Teheraner Forschungsreaktors mit Kernbrennstoff zu 
einigen, die dazu beitragen würde, Vertrauen zu schaf-
fen, und gleichzeitig dem Bedarf Irans an medizini-
schen Radioisotopen gerecht würde. 

Fortschritte in der iranischen Nuklearfrage würden 
den Weg für einen Ausbau der Beziehungen zwi-
schen der EU und Iran ebnen und Möglichkeiten für 
eine beiderseitig vorteilhafte Zusammenarbeit in den 
Bereichen Politik, Wirtschaft, Sicherheit und Technik 
eröffnen.

Der Europäische Rat wird weiterhin alle Aspekte der 
iranischen Nuklearfrage prüfen und im Kontext des 
zweigleisigen Ansatzes über das weitere Vorgehen 
entscheiden.

Der Europäische Rat beklagt die anhaltenden Men-
schenrechtsverletzungen in Iran. Er ist tief besorgt 
über die Anwendung der Todesstrafe, die gewaltsame 
Unterdrückung anderer Meinungen und die Massen-
prozesse, die nach den Wahlen in Iran gegen Jour-
nalisten, Menschenrechtsverteidiger und politische 
Aktivisten geführt werden.

Der Europäische Rat äußert seine anhaltende Besorg-
nis über die Lage der Mitarbeiter von Missionen der 
Europäischen Union und europäischen Bürgern in 
Iran, die kürzlich vor Gericht gestellt wurden, und 
fordert ihre unverzügliche und bedingungslose Frei-
lassung.

EU-Kommissionspräsi-
dent José Manuel 
Barroso bei der 
Abschlusspresse-
konferenz mit Fredrik 
Reinfeldt.

 Blick in den Sitzungssaal 
mit dem Logo 
der schwedischen 
Ratspräsidentschaft
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ANLAGE IV

LISTE DER DEM EUROPÄISCHEN 
RAT VORGELEGTEN DOKUMENTE

n  Sachstandsbericht des Vorsitzes über die Vorbe-
reitungsarbeiten im Hinblick auf das Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon 
(Dok. 14928/09)

n  Bericht des Vorsitzes über den Europäischen 
Auswärtigen Dienst 
(Dok. 14930/09)

n   Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Oktober 
2009 zum Standpunkt der EU für die Kopenhagener 
Klimakonferenz 
(Dok. 14790/09)

n  Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Oktober 
2009 zu Ausstiegsstrategien 
(Dok. 14765/09)

n  Schreiben des Präsidenten des Rates (Wirtschaft 
und Finanzen) betreffend den Stand der Beratungen 
über die Finanzaufsicht 
(Dok. 15099/09) 

n  Bericht über die Fortschritte in Bezug auf die 
Energieversorgungssicherheit 
(Dok. 13068/2/09 REV 2)

n  Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Oktober 
2009 zur Strategie für den Ostseeraum 
(Dok. 15018/09)

n  Schlussfolgerungen des Rates vom 27. Oktober 
2009 zu Afghanistan und Pakistan 
(Dok. 14576/09)

n  Schlussfolgerungen des Rates vom 27. Oktober 
2009 zu einem verstärkten Engagement der EU in 
Afghanistan und Pakistan 
(Dok. 14064/09)
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